
Anlage zur Beantwortung – gesetzliche Grundlagen 
 
Auszug aus der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
 
§ 5 – Entwicklungszustand 
 
... 
(2) Bauerwartungsland sind Flächen, die nach ihren weiteren Grundstücksmerkmalen (§ 6), 
insbesondere dem Stand der Bauleitplanung und der sonstigen städtebaulichen Entwicklung des 
Gebiets, eine bauliche Nutzung auf Grund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit erwarten 
lassen. 
... 
 
Auszug aus dem Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
 
§ 47 – Pflicht zur Abwasserbeseitigung (zu § 56 WHG) 
 
(1) Die Abwasserbeseitigung obliegt der Gemeinde, in der das Abwasser anfällt 
(Abwasserbeseitigungspflichtige), soweit die Abwasserbeseitigungspflicht nach den Absätzen 6 bis 13 
nicht einem anderen obliegt. Die Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290) sowie des 
Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405) jeweils in der jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt. 
… 
 
(5) Angefallenes Abwasser, der Schlamm aus Kleinkläranlagen sowie der Inhalt abflussloser Gruben 
sind dem Abwasserbeseitigungspflichtigen nach Absatz 1 zu überlassen. Er kann, soweit anderweitig 
nichts Weitergehendes geregelt ist, bestimmen, wie das angefallene Abwasser zu überlassen ist. Er 
kann insbesondere vorschreiben, dass das Abwasser vor der Überlassung oder Einleitung behandelt 
werden muss. Die Abwasserbeseitigungspflichtigen nach Absatz 1 können zur Wiederverwertung von 
Abwasser entsprechende Vorrichtungen einrichten. 
… 
 
Auszug aus dem Baugesetzbuch (BauGB) 
 
§ 5 – Inhalt des Flächennutzungsplans 
 
… 
(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen Anlagen 
sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige Festsetzungen in Aussicht genommen, sollen 
sie im Flächennutzungsplan vermerkt werden. 
… 
  



 
Auszug aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) 
 
§ 13 – Landesweite Raumordnungspläne, Regionalpläne und regionale Flächennutzungspläne 
 
(1) In den Ländern sind aufzustellen: 

1. Raumordnungsplan für das Landesgebiet (landesweiter Raumordnungsplan) und 

2. Raumordnungspläne für die Teilräume der Länder (Regionalpläne). 

In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg kann ein Flächennutzungsplan nach § 5 des 
Baugesetzbuchs die Funktion eines Plans nach Satz 1 Nummer 1 übernehmen; hierfür gelten die 
Absätze 5 und 6, § 7 Absatz 3, 4 und 8 sowie die §§ 9 und 10 entsprechend. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht 
in den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg und Saarland. 
… 


